
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 24 (1908)

Heft: 5

Buchbesprechung: Literatur

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


fir. 5 3llttfh\ (dtiocii. 5f>aublu.%ûeitunjî („iWictflerMalt") 71)

Süäbeuöttiil ift cine ber crfteu iiattbgemetnbcn, bie
eine Serorbnung sur Serßütung non Unfällen bei Sauten
(©erüflfontrolte) eingeführt hüben. Sa biefe Serorb=
nung für anbere ©emeinben roegleitenb ift, teilen mir
fie hier mit. ©ie lautet :

Sief', fpocf)' nnb Slbbrudjarbeiten bürfen nicht be=

gönnen be^rn. fortgefet)t merben, benor bie nad) ber 2lrt
unb bem jeweiligen ©tanb ber Saute nötigen Sorfef)=
rungen pr (Sicherheit ber Arbeiter unb ^affanten ge*
troffen finb.

Ser Sauüberne^mer f)at namentlich folgenbe Sor=
fdjriften p bead)ten:

1. Sief bau. Sei ©räben unb Saugruben müffen
bie Söänbe gut abgefprießt merben.

2. Hod) bau. Sei Sluffteßung non ©erüftungen
muß auf bie Serrainoerh ättniffe gebü^renb Küd-
fic£)t genommen merben unb finb bie ©erüftftangen
bementfpredjenb einpgraben. ©erüftftangen bürfen
l)öd)fien§ 3 m unb bie ©erüfißebel f)öd)ften§ 1,5 m
auêeinanberfte^en. Severe müffen minbeftenä
10 cm ftart unb mit bem ©erüfte feft oerbunben
fein, ©erüftlaben fallen minbeften§ 45 mm ftart
fein unb nicht mehr al§ 40 cm über ben @erüft=
bebet norfteben. Sogenannte galten finb oer=
boten. Sei jebem ©erüftbelag finb Streidjftangen
anjubringen. Kämpen fotten minbeften§ 80 bis
100 cm breit fein, bauerbaft befefügt unb mit
Ouerleiften unb ©elänbetftangen oerfehen merben.

Seim 2luf rieb ten unb ©inbeden be§ Sad)e§
ift ber oberfte Salfenbelag genügenb mit Srettern

p bebeefen.

gür Serpub= unb fleinere älrbeiten bürfen
leichtere, immerbin nad) fiebere ©erüftungen erftellt merben
unb finb in fotdjen gällen fliegenbe= unb Hänge=(KaI)mew)
©erüfte pläffig.

Sei Kern unb Umbauten, fomie bei fpuuptreparaturen
bat ber ©rftetler be§ ©erüfieS ber ©emeinberatSfanjlei
9ln$eige p machen.

Ser ©emeinberat ernennt einen gad)mann als @e=

rüfttontrolleur.
Ser Kontrolleur but in ber Kegel gleichen SagS,

fpäteftenS aber am folgenben Sormittag nad) erhaltener
3lnjeige baS ©erüft in Sepg auf beffert fixere ©rftel»
lung im allgemeinen unb auf bie Uebereinftimmung mit
ben in § 2 enthaltenen Sorfdjriften p fontrollieren.
Ueber bas Kefultat ber llnterfudbung ift ber @emeinbe=
ratsfamlei itnnerpglid) fcbriftlicb Kapport p erftatten.
Ser Sefunb-roirb hierauf bem Sauübernebmer non ber
©emeinberatsfarjlei fcbriftlicb mitgeteilt. Sen 2lnorb=
nungen bcS Kontrolleur^ foil ohne Serpg golge geleiftet
merben. Sefcbroerben gegen Serfügungen beS @erüft=
fontroßeurS finb oorerft bei ber gemeinberätlichen Sam
fommiffion anpbringen unb non (caterer beförberlicb p
erlebigen. Ser Sefd)luß ber Sautommiffion fann an
ben ©emeinberat raeiter gepgen merben, meldjer a'lSbann
befinitio entfdbeibet.

Sie Kontrolltore beträgt je nach ©röße unb Umfang
beS p unterfud)enben ©erüfteS 2—5 gr. unb mirb nebft
einer Scfjreibgebübr non 30 Kp. nom Sauübe; ti bmer
erhoben.

gebermann, ber auf bem ©erüfte befdjäftigt ift, bat
baS Kedjt, auf feine Koften ben Kontrolleur p einer
Kachprüfung beS ©erüfteS ppjieben.

Sie Haftpflicht beS SauübernehmerS mirb bureb bie
amtliche Kontrolle nicht au§gefdE)loffen. Sie Sebörbe
entfd)lägt fief) jeber Haftpflicht für Unfälle, welche auf
eine unrichtige ober mangelhafte ©erüftung prüdgefübrt
merben tonnten.

©in 2luspg auS biefer Serorbnung ift an leicht ficf)t=
barer Stelle auf bem Sauplat) anpfdjfagen.

gutoiberbanblung gegen bie Sorfchriften biefer Ser»
orbnung, roeldje fofort in Kraft tritt, mirb mit g3olijei=
büße geabnbet.

Sic DKöbcIfnOrif Hurgen'®larn§ 91.'©. but au<h im
lebten gaßre mieber mit febr gutem ©rfolg gearbeitet.
Sie gabrifen maren nach bem foeben erfeßienenen ©e^

fchäftsbericht noßauf befchäftigt. Sie SertaufSfummen
ber beiben lebten gabre meifen pgunften non 1907 eine

Sifferenr non runb 75,000 gr. auf. Srot3 ber erhöhten
SrobuttionSpbt non burebfebnittlid) 230 gebogenen Sef=
fein pro Sag in ©laruS tonnte nicht mit ber münfchen§=
merten ißromptbeit geliefert meren. Sie neu erroorbene
gabrit in ©laruS foil fo eingerichtet merben, baß eine

SageSprobuftion non 350 Stücf ermöglicht mirb. Sie
Unterfcblagungen be§ SucbbulterS SBeibmann erreichen
ben Setrag non gr. 31,000. Srotjbem ift ber SermaU
lungSrat im gall, bie 2lu3rid)tung einer Sioibenbe non
6% unb bie Sornabme reichlicher Slbfcbreibungen (gr.
41,560) beantragen p tonnen. Dßne bie Sefraubatiou
3Beibmann, gegen ben Kriminalflage eingeleitet ift, hätte
eine Sioibenbe non 9—IO70 au§gefcbüitet merben tonnen,
gn ben 5 SetriebSjabren but bie ©efeltfcbaft 9lbfd)rei=
bungen non total gr. 166,550 norgenommen.

£iteraiur*
Kiit befannter ipünftlichteit ftellt fi<b bei Seginn ber

Sommerfaifon auch mieber ber bem reifenben ißublifum
unentbehrlich gerootbene. Slit?'giil)rplan, 9luSgabe gürieb,
ein, ber beim 21rt. gnftitut Dreß güßli, Abteilung Slih=
nerlag, in gürieb erfcheint unb pm tßreife non 50 ©tS.
überaß erbältlich ift. Sie un§ norfiegenbe Sommer*
9luSgabe 1908, giltig nom 1. 9Kai bis 30. September
bat burch Stufnabmc ber Sobenfee*Sampffcbiffabrt eine

neue jroedmäßige ©rroeiterung gefunben, bie atlfeitig be=

grüßt merben Surfte. — SJiit größter ©eroiffenbaftigteit
bearbeitet, nerbinbet ber patentierte Slibfafjrplan abfo=
tute guoerläßigfeit mit angenebmfter Sequemlidjfeit burch
bie überau§ leichte 9Iuffiubbarfeit ber Stationen unb
Kouten. @t enthält außer ben gabrjeiU unb Sarif=
angaben, bie bei einer Keife ober einem Sfusfluge non
gürid) au§ in erfter Sinie nötig finb, alle roertooßen

Mitteilungen über bie ftäbtifeben SerfehrSeinricbtungen
unb ba§ StationêoerjeichmS, orientiert auf ben erften
Slid nicht nur über bie gabrpreife, mie tein anberer
gabrplirn e§ tut, fonbem auch über bie SarißKilometer'
pblen ab gürich, nach metdjen fidh ba§ ^3orto für @e=

pädfenbungen fofort ermitteln läßt.

Mecli. Drahtgitterfabrik

Sehaïîhausen und Hallau.

Spezia lität :

Stahldraht- 'r
Soptiepgeflechte
für Sand, Kies-Sortier-

apjtarate, lieferbar in jeder
beliebigen Dimension,
sind unverwüstlich.

Drahtgeflechte
jeder Art, für Geländer etc.

Sandsiebe, Wurfgitter,
Sortiermaschinen etc.

Rabitz- und Verputzgeflechte
jeder Art.

FiirBaugcschäfte sehr hillig.
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Wädcnswil ist cine der ersten Landgemeinden, die
eine Verordnung zur Verhütung von Unfällen bei Bauten
(Gerüstkontrolle) eingeführt haben. Da diese Verord-
nung für andere Gemeinden wegleitend ist, teilen wir
sie hier mit. Sie lautet :

Tiesi, Hoch- und Abbrucharbeiten dürfen nicht be-

gönnen bezw, fortgesetzt werden, bevor die nach der Art
und dem jeweiligen Stand der Baute nötigen Vorkeh-
rungen zur Sicherheit der Arbeiter und Passanten ge-
troffen sind.

Der Bauübernehmer hat namentlich folgende Vor-
schristen zu beachten:

1. Tiefbau, Bei Gräben und Baugruben müssen
die Wände gut abgesprießt werden.

2. Hochbau. Bei Aufstellung von Gerüstungen
muß auf die Terrainverhältniffe gebührend Rück-
ficht genommen werden und sind die Gerüststangen
dementsprechend einzugraben. Gerüststangen dürfen
höchstens 3 m und die Gerüsthebel höchstens 1,5 m
auseinanderstehen. Letztere müssen mindestens
1V em stark und mit dem Gerüste fest verbunden
sein. Gerüstladen sollen mindestens 45 mm stark
sein und nicht mehr als 40 ein über den Gerüst-
Hebel vorstehen. Sogenannte Fallen sind ver-
boten. Bei jedem Gerüstbelag sind Streichstangen
anzubringen. Rampen sollen mindestens 80 bis
100 ein breit sein, dauerhaft befestigt und mit
Querleisten und Geländerstangen versehen werden.

Beim Aufrichten und Eindecken des Daches
ist der oberste Balkenbelag genügend mit Brettern
zu bedecken.

Für Verputz- und kleinere Arbeiten dürfen
leichtere, immerhin noch sichere Gerüstungen erstellt werden
und sind in solchen Fällen fliegende- und Hänge-(Rahmen-)
Gerüste zulässig.

Bei Neu- und Umbauten, sowie bei Hauptreparaturen
hat der Ersteller des Gerüstes der Gemeinderatskanzlei
Anzeige zu machen.

Der Gemeinderat ernennt einen Fachmann als Ge-
rüstkontrolleur.

Der Kontrolleur hat in der Regel gleichen Tags,
spätestens aber am folgenden Vormittag nach erhaltener
Anzeige das Gerüst in Bezug auf dessen sichere Erstel-
lung im allgemeinen und auf die Uebereinstimmung mit
den in § 2 enthaltenen Vorschriften zu kontrollieren.
Ueber das Resultat der Untersuchung ist der Gemeinde-
ratskanzlei unverzüglich schriftlich Rapport zu erstatten.
Der Befund.wird hierauf dem Bauübernehmer von der
Gemeinderatskanzlei schriftlich mitgeteilt. Den Anord-
nungen des Kontrolleurs soll ohne Verzug Folge geleistet
werden. Beschwerden gegen Verfügungen des Gerüst-
kontrolleurs sind vorerst bei der gemeinderätlichen Bau-
kommission anzubringen und von letzterer beförderlich zu
erledigen. Der Beschluß der Baukommission kann an
den Gemeinderat weiter gezogen werden, welcher alsdann
definitiv entscheidet.

Die Kontrolltaxe beträgt je nach Größe und Umfang
des zu untersuchenden Gerüstes 2—5 Fr. und wird nebst
einer Schreibgebühr von 80 Rp, vom Bauübern hmer
erhoben.

Jedermann, der auf dem Gerüste beschäftigt ist, hat
das Recht, auf seine Kosten den Kontrolleur zu einer
Nachprüfung des Gerüstes zuzuziehen.

Die Haftpflicht des Bauübernehmers wird durch die
amtliche Kontrolle nicht ausgeschlossen. Die Behörde
entschlägl sich jeder Hastpflicht für Unfälle, welche aus
eine unrichtige oder mangelhafte Gerüstung zurückgeführt
werden könnten.

Ein Auszug aus dieser Verordnung ist an leicht ficht-
barer Stelle auf dem Bauplatz anzuschlagen.

Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften dieser Ver-
ordnung, welche sofort in Kraft tritt, wird mit Polizei-
büße geahndet.

Die Möbelfabrik Hvrgen-Glarus A.-G. hat auch im
letzten Jahre wieder mit sehr guten: Erfolg gearbeitet.
Die Fabriken waren nach dem soeben erschienenen Ge-
schäftsbericht vollauf beschäftigt. Die Verkaufssummen
der beiden letzten Jahre weisen zugunsten von 1907 eine

Differenz von rund 75,000 Fr. aus. Trotz der erhöbten
Produktionszahl von durchschnittlich 280 gebogenen Ses-
seln pro Tag in Glarus konnte nicht mit der wünschens-
werten Promptheit geliefert weren. Die neu erworbene
Fabrik in Glarus soll so eingerichtet werden, daß eine

Tagesproduktion von 350 Stück ermöglicht wird. Die
Unterschlagungen des Buchhalters Weidmann erreichen
den Betrag von Fr. 31,000, Trotzdem ist der Verwal-
tungsrat im Fall, die Ausrichtung einer Dividende von
0°/v und die Vornahme reichlicher Abschreibungen (Fr.
41,560) beantragen zu tonnen. Ohne die Defraudation
Weidmann, gegen den Kriminalklage eingeleitet ist, hätte
eine Dividende von 9—10"/o ausgeschüttet werden können.

In den 5 Betriebsjahren hat die Gesellschaft Abschrei-
bungen von total Fr. 166,550 vorgenommen.

Literatur.
Mit bekannter Pünktlichkeit stellt sich bei Beginn der

Sommersaison auch wieder der dem reisenden Publikum
unentbehrlich gewordene. Blitz-Fuhrplan, Ausgabe Zürich,
ein, der beim Art. Institut Orel! Füßli, Abteilung Blitz-
vertag, in Zürich erscheint und zum Preise von 50 Cts.
überall erhältlich ist. Die uns vorliegende Sommer-
Ausgabe 1908, giltig vom 1. Mai bis 30. September
hat durch Aufnahme der Bodensee-Dampsschiffahrt eine

neue zweckmäßige Erweiterung gesunden, die allseitig be-

grüßt werden dürfte. — Mit größter Gewissenhaftigkeit
bearbeitet, verbindet der patentierte Blitzfahrplan abso-
lute Zuverläßigkeit mit angenehmster Bequemlichkeit durch
die überaus leichte Auffindbarkeit der Stationen und
Routen. Er enthält außer den Fahrzeit- und Tarif-
angaben, die bei einer Reise oder einem Ausfluge von
Zürich aus in erster Linie nötig sind, alle wertvollen
Mitteilungen über die städtischen Verkehrseinrichtungen
und das Stationsoerzeichnis, orientiert auf den ersten
Blick nicht nur über die Fahrpreise, wie kein anderer
Fahrplan es tut, sondern auch über die Tarif-Kilometer-
zahlen ab Zürich, nach welchen sich das Porto für Ge-
päcksendungen sofort ermitteln läßt.

iàli. lli'Mgistei'tàik

MMMllMIIäU.
Lpeîiis Uìàt i

8oàgàà
deliediZsen Dimension,
sinâ unvernüstllck.

llflaîchàà
^eäer ^rt» kür Delânàer e(e.

Sortiermasoliiueu ete.
»Mr- M VeWûgêàiite

zeäer ^rt.
?'ii r lìlìii kke «eü r üi I l


	Literatur

